Geldwerte Leistungen
Geldwerte Leistungen oder verdeckte Gewinnausschüttungen liegen vor, wenn juristische Personen (GmbH, AG, Genossenschaft), die ihre Gewinne versteuern müssen, Zahlungen an ihre Eigner oder Personen, die den Anteilseignern nahe stehen, machen, wenn

a) diesen Zahlungen keine gleichwertige Gegenleistung gegenüber steht und

b) diese Zahlungen nicht zu Lasten des Eigenkapitalkontos erfolgt 

Geldwerte Leistungen werden bei der juristischen Person aufgerechnet und werden auch beim Aktionär als Einkommen versteuert.

Voraussetzungen für eine geldwerte Leistung:

a) Die handelnden Organe der Gesellschaft müssen das Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung erkennen

b) Die Leistung der Gesellschaft muss einem Anteilseigner oder einer nahe stehenden Person zukommen

c) Es muss ein Missverhältnis zwischen der Leistung der Gesellschaft und der Gegenleistung bestehen

Beispiele:

· Die Gesellschaft zahlt 
· das Ferienhaus

· die Autoreparatur des Privatwagens

· das Fitness-Abo

· die Ferien

· Unterpreisige Lieferungen (Nutzung Geschäftsfahrzeug für private Zwecke
· Übersetzte Löhne und Verwaltungsratentschädigungen an nahestehende Personen

· Darlehensgewährung (Verzinsung gem. Merkblatt EST erforderlich)
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